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Pressemitteilung zur Optima Lebensversicherung 
 
Nachfolgend die am 1. Oktober 1997 versandte Pressemitteilung des IFF. 
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Pressemitteilung des IFF vom 01.10.1997 

 
 
Anläßlich der Skandale um die Optima 
Scheinlebensversicherungen in Milliarden-
höhe weist das Hamburger Institut Für Fi-
nanzdienstleistungen e.V. darauf hin, daß 
es seit Jahren die bevorzugte Behandlung 
von Scheinkapitallebensversicherungen 
durch Steuerbehörden, Vermittler, Bundes-
tag und Versicherungswirtschaft immer wie-
der kritisiert hat. 
 
Tatsächlich werden die Förderungen für 
Kapitallebensversicherungen im großen Stil 
seit Jahren dazu mißbraucht, relativ über-
teuerte und undurchsichtige Kredite abzu-
setzen, Steuererleichterungen in Anspruch 
zu nehmen, die für Kredite überhaupt nicht 
vorgesehen sind und Vertreter zu alimentie-
ren, die Verbraucher in undurchschaubare 
Konstruktionen nur deshalb hineinzwängen, 
weil sie dadurch höhere Provisionen verdie-
nen können. 
 
• Der Bundesgerichtshof hat schon vor 

mehreren Jahren ausdrücklich ein IFF-
Gutachten bestätigt, wonach die Ver-
wendung von Kapitallebensversiche-
rungskrediten im Ratenkreditgeschäft 
undurchsichtig und schädigend ist und 
Verbraucher, die auf diese Weise geprellt 
werden, einen Schadensersatzanspruch 
aus Aufklärungsverschulden gegen die 
Kreditgeber haben. 

  
• Dem IFF sind im Mittelstandsbereich 

mehrere Fälle bekannt, in denen die 
Kreditvergabe durch Vermittlungsagentu-
ren vom Abschluß überhöhter Kapitalle-
bensversicherungen abhängig gemacht 
wurde, wobei die Kapitallebensversiche-
rungssumme unsinnigerweise ein Vielfa-
ches der Kreditsumme ausmachen kann. 

  
• Im Hypothekengeschäft täuschen Kapi-

tallebensversicherer seit Jahren die 
Verbraucher dadurch, daß sie einen un-
ter Marktdurchschnitt liegenden Festkre-
ditzinssatz ausweisen, dabei aber ver- 

schleiern, daß mit dem Kredit auch eine 
niedrige verzinsliche Sparsumme in der Ka-
pitallebensversicherung finanziert wird, wo-
durch die Gesamtbelastung aus dem Kredit 
höher als angegeben ist. In einem aktuellen 
Gutachtenauftrag prüft das IFF zur Zeit, in-
wieweit den Verbrauchern hieraus ein Er-
stattungsanspruch nach dem Verbraucher-
kreditgesetz zusteht. 
 
Der ganze Unsinn des „Sparens auf Kredit“, 
wie er auch inzwischen im Spekulationsge-
schäft üblich geworden ist, wo Banken Kun-
den dazu geraten haben, nicht nur ihr Geld 
anzulegen, sondern über Kredit noch mehr 
zu wagen, wird bei den Kapitallebensversi-
cherungen insbesondere durch Verschulden 
des Staates gefördert, weil das Kreditie-
rungsverbot im Einkommensteuergesetz 
von Finanzbehörden und Gerichten so lax 
ausgelegt wird, daß auch derjenige die 
Prämie für Altersvorsorge erhält, der nicht 
einen einzigen Pfennig spart. 
 
Das IFF fordert deshalb, daß 
 
• Produkte, bei denen von Anfang an die 

Kapitallebensversicherungen mit einem 
Kredit gekoppelt sind, grundsätzlich aus 
der steuerlichen Förderung für Vorsorge-
sparen ausgenommen werden; 

• für solche Konstruktionen ein einheitli-
cher effektiver Jahreszins ausgewiesen 
wird; 

• die Provisionen bei Kapitallebensversi-
cherungen offengelegt werden;  

• das Risiko, daß eine versprochene Ren-
dite nicht erreicht wird, durch Rendite-
spannen offengelegt wird; 

• schließlich bei vorzeitiger Beendigung 
von Kapitallebensversicherungen nicht 
der Rückkaufswert, sondern der Anlage-
wert abzüglich einer Vorfälligkeitsent-
schädigung gezahlt wird, da hier die 
größten Verluste gerade für die schwä-
cheren Kundenkreise entstehen. 
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